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E n t w u r f

Die planungsrechtlichen Festsetzungen dieses Bebauungsplans entsprechen vollumfänglich  
den Festsetzungen des Bebauungsplans „Ob Gassen“ – II. Änderung und Erweiterung vom 

25.07.1972, denen die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans „Ob Gassen“ vom 26. 06.  
1969 zugrunde liegen.

Ergänzend werden zusätzliche artenschutzrechtliche Festsetzungen sowie aktuelle Hinweise  
aufgenommen.
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1. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplans sind:

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) 

 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Juli 2023 (BGBl. I S. 176) m.W.v. 07.07.2023

 Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05. März 2010 (GBl. S. 357), zuletzt geändert durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 18. März 2025 (GBl. 2025 Nr. 25)

 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. November 2024 (GBl. 2024 Nr.98).

Auf Grundlage des § 9 BauGB sowie des § 9a BauGB in Verbindung mit der BauNVO und der LBO Baden-

Württemberg werden für den Geltungsbereich des Bebauungsplans nachfolgende planungsrechtliche Fest-

setzungen erlassen.  Mit  Inkrafttreten dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen planungsrechtlichen 

Festsetzungen im Geltungsbereich außer Kraft.

In Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung vom 29.07.2025 wird Folgendes festgesetzt:
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2. Festsetzung über Art und Maß der baulichen Nutzung sowie über Baugestaltung

2.1 Art der baulichen Nutzung

2.1.1 Maß der baulichen Nutzung

 Kniestöcke sind nur bei eingeschossiger Bauweise und bei DN 32 bis 38 Grad höchstens 50 cm zulässig.

 Dachaufbauten sind nicht zulässig

2.2 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche

2.2.1 Bauweise

Soweit im Lageplan Doppelhäuser eingetragen sind, gilt diese Eintragung nicht als Festsetzung 

gem. § 22 Abs. 2 BauNVO sondern wird freigestellt. Doppelhäuser sind nur zulässig,

wenn sie gleichzeitig ausgeführt werden.

2.2.2 Überbaubare Grundstücksfläche

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Gebäude als Nebenanlagen im Sinne

des § 14 BauNVO nicht zulässig. 

2.3 Baugestaltung

2.3.1 Gestaltung der Bauten

 Die Grundrisse der Gebäude sollen ein langgestrecktes Rechteck bilden. Dabei soll die Gebäudelängsseite 

bei eingeschossigen Gebäuden in der Regel mindestens 9,00 m und bei zweigeschossigen Gebäuden 

mindestens 11,00 m betragen. Doppelhäuser müssen einheitlich gestaltet werden. 

 Für die Dachbedeckung sollen in der Regel engobierte Tonziegel verwendet werden.

2.4 Nebengebäude und Garagen

 Nebengebäude im Mischgebiet müssen eingeschossig erstellt werden. Dachneigung 0 – 25 Grad.

 Garagen im allgemeinen Wohngebieten (WA) sind innerhalb der überbaubaren Flächen (in Baustreifen

zwischen Baulinie und Baugrenze) zu errichten. Garagen zweier benachbarter Grundstücke sind 

möglichst zu einem Baukörper  zusammenzufassen. Dachneigung 0 – 6 Grad, oder wie Hauptgebäude.
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2.5 Einfriedungen

 Die Einfriedungen der Grundstücke an öffentlichen Straßen und Plätzen dürfen eine Höhe von insgesamt

1,00 m, die Sockel der Einfriedungen 0,30 m nicht überschreiten. Im Bereich der Sichtflächen

 (bei einmündenden Straßen) dürfen Anpflanzungen und Einfriedungen nicht höher als 0,80 m sein.

 Die Verwendung von Stacheldraht als Einfriedung ist nicht zulässig.

2.6 Grundstücksgestaltung und Vorgärten

 Anfüllungen und Abtragungen auf dem Grundstück sind so durchzuführen, dass die gegebenen

natürlichen  Geländeverhältnisse  möglichst  wenig  beeinträchtigt  werden.  Die  Geländeverhältnisse  der 

Nachbargrundstücke sind dabei zu berücksichtigen.

 Vorgärten sind nach Erstellung der Gebäude als Ziergärten oder Rasenflächen anzulegen und zu unter-

halten. Bei Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern sollen bodenständige Gehölze verwendet werden.

 Vorplätze müssen planiert und befestigt werden.

2.7 Private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 Alt. 2 BauGB)

Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans sind private Grünflächen festgesetzt.

2.8 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 

2.8.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen

 V1: Notwendige Gehölzrodungen ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit und der Aktivitätsphase von 

Fledermäusen, also nicht im Zeitraum vom 01. März bis 31. Oktober, zulässig.

 V2: Eine Schädigung angrenzender FFH-Mähwiesen durch eine baubedingte Inanspruchnahme wie Befah-

ren, die Anlage von Materiallagern oder das Abstellen von Fahrzeugen muss unbedingt verhindert werden. 

Hierfür wird während der Bauzeit eine Abgrenzung dieser geschützten Biotope mit Flatterband oder ei-

nem Bauzaun dringend empfohlen.

 V3: Die Beleuchtung ist insektenfreundlich, entsprechend den „allgemein anerkannten Regeln der Tech-

nik“ auszuführen. Welche Anforderungen an eine insektenfreundliche Beleuchtung zu stellen sind, kann 

der „LNV-Info 08/2021 zum Schutz der Nacht“ des Landesnaturschutzverbandes Baden-Württemberg e. V. 

entnommen werden. Diese Informationen können unter folgendem Link abgerufen werden: https://lnv-

bw.de/lichtverschmutzung-ein-unterschaetztes-umweltproblem/#hin.

Bei einer insektenfreundlichen Beleuchtung sind folgende Grundsätze einzuhalten:

• Eine Beleuchtung soll nur dann erfolgen, wenn diese zwingend notwendig ist (ggf. Reduzierung der 
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Leuchtdauer durch Schalter, Zeitschaltuhren, Bewegungsmeldern, etc.).

• Die Lichtleistung (Intensität) ist auf das unbedingt notwendige Maß zu begrenzen.

• Es ist Licht mit geringem Blauanteil (1600 bis 2400 Kelvin, max. 3000 Kelvin Farbtemperatur) zu ver-

wenden.

• Be- und Ausleuchtungen sollen sich auf die Fläche beschränken wo dies zwingend erforderlich ist (kei-

ne flächenhafte Ausleuchtung und Vermeidung ungerichteter Abstrahlung). Dabei sind abgeschirmte 

Leuchten zu verwenden und die Beleuchtung hat von oben nach unten zu erfolgen.

2.9 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Allgemeinheit, eines Erschließungsträgers 
oder eines beschränkten Personenkreises belastete Flächen(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

2.9.1 „Mit Leitungsrecht zu belastende Flächen“ gem. Planeinschrieb

Zur Sicherung der Ver- und Entsorgungsanlagen werden entsprechend Flächen für Leitungsrechte zu Guns-

ten der Netze BW ausgewiesen. Innerhalb der mit Leitungsrecht bezeichneten Flächen gilt:

 Eine Errichtung von Zelten, Spielplätzen u. ä. ist im Schutzstreifen nicht zulässig.

 Eine Errichtung von Sitzgelegenheiten im Bereich der Arbeitsfläche ist unzulässig.

 Um die Standsicherheit des Mastes Nr. 12 nicht zu beeinträchtigen, dürfen das bestehende Gelände auf 

einer Fläche mit einem seitlichen Abstand von mindestens 12,5 m, gemessen von der Mastmitte, nicht 

verändert, keine baulichen Anlagen errichtet und keine Bepflanzung von Gehölzen und Bäumen vorge-

nommen werden. Abgrabungen zu diesem Mastfundamentabstand sind ausschließlich und nur nach vor-

heriger Abstimmung mit der Netze BW mit einem Böschungswinkel kleiner 45 ° bzw. normgerecht (vgl. 

DIN 4124, DIN EN 1997, DIN 1054) vorzusehen.

 Es muss sichergestellt sein, dass eine Zufahrt zu den Maststandorten auch mit Lastkraftwagen möglich 

ist. Als Bemessungsfahrzeug ist ein 3-achsiges Müllfahrzeug gemäß Bemessungsfahrzeuge und Schlepp-

kurven zur Überprüfung der Befahrbarkeit von Verkehrsflächen der FGSV 287 anzusetzen.

 m Näherungsbereich zu unseren 110-kV-Masten müssen Mindestabstände eingehalten werden, um unzu-

lässige Potenzialverschleppungen und eine Personengefährdung zu vermeiden. Der Mindestabstand zwi-

schen Mast und metallisch erdfühligen Anlagen (z.B. Straßenlampen, Gebäuden, Niederspannungsinstal-

lationen,  erdwirksamen Kabeln,  Schutzplanken, Zaunanlage,  Metallteile mit  Berührungsmöglichkeiten) 

beträgt 5 m. Werden diese Mindestabstände unterschritten muss der Einzelfall von Netze BW geprüft wer-

den (z. B. Schutzrohr, Trenntransformator, Einbindung in die Masterdungsanlage). 

 Jegliche Bauvorhaben und Erschließungsplanungen im Abstand von 30 m rechts und links der 110-kV-

Leitungachse sind der Netze BW zur Prüfung vorzulegen. Zu Bauvorhaben zählen auch die Errichtung von 

Kaminen, Antennen, Blitzableitern, Reklametafeln, Werbetafeln, Fahnenmasten, Laternenmasten, Gerüs-
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te u.ä. Die Mindestabstände von 110-kV-Leitungen zu baulichen und sonstigen Nutzungen sind unter-

schiedlich bemessen; Grundlage hierfür ist die DIN EN 50341.

 Die max. zulässige Gelände- sowie Verkehrsflächenhöhe beträgt 696,50 m NHN. Diese Höhe darf nicht 

bzw. nur nach erneuter Abstimmung mit der Netze BW GmbH überschritten werden.

 Tanks für die Lagerung brennbarer Stoffe (z.B. Erdgastank, Dieseltank) erfordern einen besonderen Min-

destabstand und sind im Einzelfall mit der Netze BW abzustimmen.

 Bäume und Sträucher müssen von den Leiterseilen stets einen Mindestabstand von 5 m haben. Um wie-

derkehrende Ausästungen oder gar die Beseitigung einzelner Bäume und Sträucher zu vermeiden, bitten 

wir dies bereits bei der Pflanzenauswahl zu berücksichtigen. 

 Die max. Endwuchshöhe von Bäumen und Sträuchern darf eine Höhe von 699,50 m NHN nicht überschrei-

ten.

 Bei geplanter Neubepflanzung im Bereich der Freileitung sind keine Bäume zulässig. Baumkronen höhe-

rer Bäume dürfen nicht in den Schutzstreifen der Freileitung hineinwachsen.

 Die Endwuchshöhe von Bäumen am äußeren Rand des Schutzstreifens dürfen eine Höhe von 14,50 m nicht 

überschreiten, damit diese im Fall eines Umstürzens nicht mit den Leiterseilen kollidieren.
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3. Hinweise und Empfehlungen

3.1 Oberboden und Erdarbeiten

Der humose Oberboden ist getrennt abzutragen, sorgfältig zu sichern und möglichst vollständig auf dem 

Grundstück wieder zu verwenden. Dies gilt  auch für Baustellenzufahrten,  Baulagerflächen und sonstige 

temporäre Einrichtungen.

Erdarbeiten sind möglichst im Massenausgleich durchzuführen. Auf die Verpflichtung zum schonenden Um-

gang mit dem Naturgut Boden gemäß § 1a Abs.2 Halbsatz 1 BauGB wird hingewiesen.

Die Bodenversieglung ist auf das unabdingbare Maß zu beschränken.

3.2 Untergrundverunreinigungen, Altlasten und Abfallbeseitigung

Bekannte, vermutete, sowie gefundene Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Men-

schen, bedeutende Sachwerte oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlos-

sen werden können, sind der unteren Bodenschutzbehörde zu melden.

Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Abbruchmaterial müssen getrennt gesammelt und einer Verwertung 

zugeführt bzw. als Abfall entsorgt werden. Es wird besonders auf die mögliche Bodengefährdung durch Far-

ben,  Lacke,  Verdünnungsmittel,  Holzschutzmittel,  Mörtelverfestiger,  Wasserschutzanstriche  und  andere 

Bauchemikalien verwiesen. Beim Umgang mit diesen Stoffen ist besondere Sorgfalt geboten. Sie dürfen auf 

keinen Fall in den Boden gelangen. Leere Behälter und Reste sind ordnungsgemäß zu entsorgen. 

3.3 Geologie, Geotechnik und Baugrund 

Hinsichtlich Baugrundaufbau, Bodenkennwerten, Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, Baugru-

bensicherung, Grundwasser etc. wird eine ingenieurgeologische Beratung durch ein privates Ingenieurbüro 

empfohlen.

3.4 Grundwasserschutz

Das Eindringen von gefährlichen Stoffen in das Erdreich ist zu verhindern. Zum Schutz des Grundwassers 

vor wassergefährdenden Stoffen – auch im Zuge von Bauarbeiten – sind die erforderlichen Schutzvorkehrun-

gen gegen eine Verunreinigung bzw. nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu treffen. Ggf. sind die 

Regelungen der AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) zum Um-

gang mit bzw. zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen zu beachten.

Sollte im Zuge von Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden (wassergesättigter Bereich), so ist dieser 

Aufschluss nach Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit dem Wassergesetz für Baden-Württemberg un-

verzüglich beim Landratsamt anzuzeigen.

Wasserhaltungen während der  Bauzeit  (Grundwasserabsenkung)  und das Einbringen von Stoffen in  den 

Grundwasserbereich (z. B. Fundamente, Kellergeschoss, Leitungen, ... ) bedürfen einer wasserrechtlichen 
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Erlaubnis, die bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen ist.

Unterhalb des höchsten Grundwasserspiegels sind Drainagen zur dauerhaften Regulierung des Grundwas-

sers mit dauernder Ableitung/Absenkung des Grundwassers im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes nicht 

zulässig.

Bauwerksteile  im Grundwasser-  und  Grundwasserschwankungsbereich  sind  druckwasserdicht  nach  der 

entsprechenden DIN oder als sog. „weiße Wanne“ auszuführen.

Kanal- und Leitungsgräben unterhalb des Grundwasserspiegels sind so mit Sperrriegeln zu versehen, dass 

über die Gräben kein Grundwasser abgeführt wird.

Dränungen

Falls bei der Erschließung und Bebauung des Gebietes Dränungen, Frischwasserleitungen oder Grund- bzw. 

Quellwasseraustritte angeschnitten werden, ist deren Vorflut zu sichern. Ein Anschluss an die öffentliche 

Kanalisation darf jedoch nicht erfolgen, da dies die Sammelkläranlage mengenmäßig unnötig belasten und 

deren Reinigungsleistung verringern würde.

3.5 Beseitigung von Niederschlagswasser / Drainagen

Gemäß des Wasserhaushaltsgesetz gilt das Gebot der dezentralen Beseitigung von Niederschlagswasser. 

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung ist  im Zuge des Entwässerungsgenehmi-

gungsverfahrens zu erbringen.

3.6 Denkmalschutz

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde entdeckt wer-

den, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Ar-

chäologische Funde (Steinwerk-zeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mau-

erreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach 

der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Ver-

kürzung der Frist einverstanden ist. Zuwiderhandlungen werden gem. §27 DSchG als Ordnungswidrigkeiten 

geahndet. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen 

Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten hierüber schriftlich in Kenntnis gesetzt 

werden.

3.7 Vermessungs- und Grenzzeichen

Vermessungs- und Grenzzeichen sind für die Dauer der Bauausführung zu schützen und, soweit erforder-

lich, unter den notwendigen Schutzvorkehrungen zugänglich zu halten. Die Sicherung gefährdeter Vermes-

sungszeichen ist vor Beginn beim Vermessungsamt zu beantragen.
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3.8 Bestehende 110-kV-Freileitung mit Masten der Netze BW

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes verläuft eine 110-kV-Freileitung mit Masten der Net-

ze BW. Folgende Punkte zu beachten:

 Voraussetzung der Baufreigabe des Bauvorhabens ist die Neuregelung der Dienstbarkeit auf dem betrof-

fenen Grundstück. Sobald uns die Bewilligung über die Eintragung der beschränkten persönlichen Dienst-

barkeit vorliegt, werden wir die Baurechtsbehörde darüber informieren. Darüber hinaus ist die uneinge-

schränkte Zugänglichkeit für alle Arbeiten zu gewährleisten. Die Neuregelung der Dienstbarkeit ist mit 

der Netze BW GmbH, Grundstücksrecht und Versicherungen, Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe, E-Mail 

pgrm-hochspannung@netze-bw.de zu klären.

 Bei der Veräußerung von öffentlichen Grundstücken im Schutzstreifen der 110-kV-Leitung muss auf dem 

Grundstück  eine  Dienstbarkeit  für  ein  Leitungsrecht  begründet  werden.  In  diesem  Fall  ist  die  Net-

ze BW GmbH, Grundstücksrecht und Versicherungen, Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe zu kontaktie-

ren.

 Geplante Vorhaben im Schutzstreifen der 110-kV-Leitung sind vor Einleitung des Baugenehmigungsver-

fahrens mit der Netze BW (bauleitplanung@netze-bw.de) abzustimmen.

 Es wird darauf hingewiesen, dass für eine Errichtung von Gebäuden im Schutzstreifen i.d.R. ein stationä-

rer Kran zum Einsatz kommt. Für diese Nutzung muss üblicherweise ein Arbeitsraum von ca. 11 m zwi-

schen Gebäudeoberkante und Leiterseilen berücksichtigt werden. Dieser ist im vorliegenden Fall nicht 

vorhanden. Daher sind Mehrkosten für alternative Bauverfahren zu berücksichtigen.

 Erschließungsplanungen im Schutzstreifen der 110-kV-Leitung dürfen nur nach vorheriger Abstimmung 

mit der Netze BW durchgeführt werden. 

 Bei der Planung von Verkehrsflächen, wie Straßen, Wege und Parkflächen und deren Straßenbeleuchtung 

im Schutzstreifen der 110-kV-Leitung sind Mindestabstände zu unseren Leiterseilen und Mastfundamen-

ten einzuhalten. Die Lage und Höhen sind mit der Netze BW abzustimmen.

Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass der Mindestabstand von 3,00 m von den Oberkanten der 

Straßenbeleuchtungen (nicht die Lichtpunkthöhen) zu den Leiterseilen eingehalten werden müssen. Dies 

ist  auch bei  der  Aufstellung von Straßenbeleuchtungsmaste und einer  späteren Instandhaltung (Aus-

tausch des Leuchtkopfes bzw. des Leuchtmittels mit Personen im Hubwagen) zu berücksichtigen. Unter 

Berücksichtigung des Aufstellens der Beleuchtungsmaste und einer späteren Instandhaltung wird dring-

lich empfohlen einen Sicherheitsabstand von 4,0 m einzuhalten, damit bei Instandhaltungsmaßnahmen 

(bspw. Austausch des Leuchtmittels) mit der Person, welche sich im Korb des Hubwagens befindet, der 

nach VDE 0105 vorgegeben Sicherheitsabstand von mindestens 3,00 m eingehalten wird.

 Im gesamten Bereich des Schutzstreifens der 110-kV-Freileitung ist die Ablagerung von Erdaushub, Bau-
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material, o.ä. sowie die Veränderung der Bodenprofile mittels Bodenauftrag nur in Abstimmung mit der 

Netze BW zulässig.

 Die Lagerung, Bereitstellung und Verarbeitung entzündbarer Stoffe/Gemische/Materialien (vgl. GHS) im 

Schutzstreifen, auch während der Bauzeit, ist nur in Kleinmengen (vgl. TRGS 510) zulässig.

 Eine Errichtung von Zelten und Spielplätzen im und angrenzend zum Schutzstreifen ist nicht zulässig.

 Eine Errichtung von Sitzgelegenheiten im Bereich der Arbeitsfläche ist unzulässig.

 Im Schutzstreifen der 110-kV-Leitung kann es durch Eisabwurf von den Leiterseilen sowie durch Vogelkot 

zu Beschädigungen bzw. Beeinträchtigungen kommen. Ferner wird der Wirkungsgrad von PV-Anlagen 

durch die Beschattung von Leiterseilen und Masten vermindert. Hierfür übernimmt die Netze BW keine 

Haftung. 

Die Netze BW lehnt jegliche Haftung für im Schutzstreifen abgestellte Wohnmobile ab, die durch Vogelkot 

verunreinigt bzw. durch möglichen Eisabwurf beschädigt werden könnten.

 Bei Parallelführungen und Kreuzungen von Infrastrukturleitungen (z.  B. Rohrleitungen, Oberleitungen) 

mit unseren 110-kV-Leitungen und -Kabeln kann es zu Beeinflussungsspannungen kommen. Die Techni-

schen Empfehlungen der Schiedsstelle für Beeinflussungsfragen (SfB), VDE 0845-6 oder das Regelwerk 

der DVGW sind zu beachten.

 Im Bereich der Freileitung ist darauf zu achten, dass mit Personen, Baugeräten oder anderen Gegenstän-

den stets ein Abstand von mindestens 3 m von den Leiterseilen eingehalten wird. Dabei ist ein seitliches 

Ausschwingen der Leiterseile zu berücksichtigen. Ein Baugeräteeinsatz ist frühzeitig mit der Netze BW 

abzustimmen, der Beginn der Bauarbeiten ist unserer Arbeitsvorbereitung Hochspannung Netzgebiet Süd 

(Tel.:  07461-709-607,  E-Mail:  Auftragszentrum-Sued-HS@netze-bw.de)  mindestens drei  Wochen vorher 

mitzuteilen.

 Ein Kraneinsatz im oder in der Nähe des Schutzstreifen der 110-kV-Leitung zur Errichtung von Gebäuden 

ist nicht bzw. nur eingeschränkt möglich. Das Aufstellen von Baukränen ist deshalb vorher mit der Net-

ze BW abzustimmen.

 Auf den Flurstücken 2269/13 und 2269/14 dürfen Personen, Baugeräte oder andere Gegenstände eine Hö-

he von 701,50 m NHN (entspricht 6,20 m über Geländeniveau von 695,30 m NHN) nicht überschreiten. Dies 

ist bei der Bauausführung zu berücksichtigen. Baucontainer dürfen eine Höhe von 699,50 m NHN nicht 

überschreiten.

 Zum Gittermast ist mit Baugeräten ein Schutzabstand von 3 m einzuhalten.

 Die Anlage von Bodenmieten ist nicht oder nur eingeschränkt möglich. Werden Bodenmieten befahren, 

verringert sich die mögliche Arbeitshöhe entsprechend um die Höhe der Bodenmiete.

 Das Be- und Entladen von Lastkraftwagen (insbesondere das Entleeren der Lademulde) sowie der Einsatz 
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von Baggergeräten ist deshalb nicht oder nur eingeschränkt möglich.
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Fassungen im Verfahren:

Fassung vom 29.07.2025

Bearbeiter:

Stefanie Agner, Axel Philipp

Hohenzollernweg 1
72186 Empfingen

07485/9769-0
info@gf-kom.de

Es  wird  bestätigt,  dass  der  Inhalt  mit  den  hierzu  ergangenen  Beschlüssen  des  Gemeinderats  über-
einstimmt.

Ausgefertigt Stadt Schömberg, den ..……………….

……………………………………………………………..

Karl-Josef Sprenger (Bürgermeister)
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